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Nachtrag zur Pressemeldung „MaßnahmenCorona“ 
 
Ab wann sind die Maßnahmen umzusetzen? 
Formell umgesetzt werden müssen die im Maßnahmenkatalog aufgeführten 
Einschränkungen nach dem Erlass sowie der Veröffentlichung einer entsprechenden 
Allgemeinverfügung durch die Kreisverwaltung. Damit ist Anfang der kommenden 
Woche zu rechnen. 
Jedoch geht der klare Appell in Richtung der Öffentlichkeit, sich ab sofort schon an 
den aufgeführten Maßnahmen zu orientieren. 
 
 
Welche Personen zählen zu den Veranstaltungsteilnehmern? 
Die im Text genannten Höchstteilnehmerzahlen bei Veranstaltungen umfasst die 
Gäste der Veranstaltung, nicht aber das eingesetzte Personal. 
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